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Bekanntmachung
über Aenderungen der Technischen Grundsätze für den Bau und die Auf¬

stellung von Azetylenanlagen . (Anlage H zur Azetylenverordnung .)
Im Anschluß an den Runderlaß vom 17 . November 1923 — III 11132 — (HMBl . 5 . 377 fs. )

Die Bestimmungen in den Ziffern I , b , 9 ,
15 und 41 der Technischen Grundsäße werden
entsprechend den Beschlüssen des Deutschon Aze -
tglenausschusses wie folgt geändert :

1 . Ziffer 1 . Sm Schlußsatz der
Ziffer 1 find die Worte „für Zähne .
Bentile und Verschraubungen " zu
streichen , so daß der Latz dann lautet :
„Kupfer darf an den von Azetglen be¬
rührten Stellen nicht vorwandt werden;
Kupferlegierungen find zulässig ".

2 . Ziffer ö erhält die Fassung:
„Die Entwickler müssen so gebaut

sein , daß die vor der ersten Inbetrieb¬
setzung nicht mit Entwickler - oder
Sperrwasser angefüllten Teile des Ver¬
gasungsraumes (Gosraumes) möglichst
klein und vollständig durchspülbar sind.
Zum Gasraume rechnen auch alle die
Räume, die nicht durch selbsttätig und
sicher wirkende Verschlüsse gasdicht von
ihm getrennt sind.

Kurze Zeit nach dem Anstellen
dürfen sich in den verschiedenen Be -
triebszuständon des Entwicklers in
keinem Teile des Gasraumos mehr als
drei Hundertteile Sauerstoff befinden.
Dieser Höchstgehalt an Sauerstoff darf

auch bereits vor dem Anstellen nicht
überschritten werden, wenn die Ent¬
wicklerbauart vorher bei ordnungs¬
mäßigem Betriebe ZUndmöglichkeiton
für . ein im Gasraum vorhandenes
explosibles Gasluftgemisch zuläßt. Zur
Verhütung einer Überschreitung des
vorgeschriebenen Höchstgehaltes an
Sauerstoff find nötigenfalls besondere,
leicht bedienbare Einrichtungen vorzu¬
sehen , die insbesondere ein Einströmen
entsprechender Luftmengen in den Gas¬
raum vor , während und nach der
Karbidbeschickung sowie bei der Ent¬
schlammung und Wassererneuerung auch
bei Unterdrück im Entwickler ver -
hindern.

Die Erfüllung sämtlicher vorge¬
nannten Forderungen sowie die Wirk¬
samkeit der zu ihrer Erfüllung etwa
vorgesehenen besonderen Einrichtungen
sind im Betriebe nachzuweisen.

Su den Betriebsanweisungen(§ 11 )
sind die Maßnahmen genau anzugeben,
die beim Botriebe zur Verhütung einer
Überschreitung des vorgeschriebenen
Höchstgehaltes an Sauerstoff beachtet
werden müssen , insbesondere ist die Be¬
dienung der etwa vorgesehenen beson¬
deren Einrichtungen genau zu erläutern .



Die bei der Betriebsprüfung zur Besei¬
tigung eines unzulässigen Sauerstoff -
geholtes als erforderlich festgestellten
Durchspülungszeiten oder die zu ver¬
gasenden entsprechenden Karbidmengen
sind anzugeben .

"

5 . Ziffer 9 ist ganz zu streichen.
4 . Sn Ziffer 15 ist im zweiten

Satz das Wort „Gasbehälter " in „Gas-
räum" abzuändern.

5. Ziffer 41 .
s ) Zm Abs. 2 ist der erste Satz

wie folgt zu ergänzen: „Als
Baustoff für Gasleitungen
darf nur Gisen , rostsicherer
Stahl oder Messing ver¬
wendet werden",

b ) Zm Abs. 2 ist der sechste Satz:
„Zür Schweiß- und Löt¬
brenner sind solche nicht er¬
forderlich" ganz zu streichen.

Berlin , den 21 . September 192S.

Der Minister für Handel und Gewerbe .

ZA : vonMegeren .
III 7849 .
IO24K0 .

Verlagsdruckerei Bernard 6- Eraese , Bln .- 6Harlottenburg I .
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